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DiE NEuE BuNDEsREgiERuNg uND ihRE  
BEABsiChTigTEN sTEuERREChTsäNDERuNgEN

NOvEmbEr 2009

Die neue bundesregierung ist seit dem 28. Oktober 

2009 im Amt und hat in ihrem Koalitionsvertrag die 

Ziele und Eckpunkte ihrer zukünftigen Steuerpolitik 

abgesteckt. 

Im Kern werden steuerliche Sofort programme 

zur Krisenentschärfung für Unternehmen und 

banken, Änderungen bei der 2008 eingeführten 

Unternehmens steuerreform sowie eine Einkommen

steuerentlastung in Aussicht gestellt. Die geplanten 

maßnahmen sollen sich zum 1. Januar 2010 auf ein 

Gesamtvolumen von rund 21 mrd. Euro belaufen. 

Die aufgezeigten Änderungsvorhaben zielen auf 

eine Linderung der steuerlichen belastungen im 

Unternehmensbereich und bei den bürgern ab. 

Diese Änderungen sind ein erster Schritt in die 

richtige richtung. Zur Umsetzung der kurzfris

tigen Änderungen hat das Kabinett bereits das 

Gesetz gebungsverfahren mit dem “Wachstums

beschleunigungs gesetz“ auf den Weg gebracht. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen eine Übersicht 

über die wichtigsten geplanten Änderungen in den 

einzelnen Steuer bereichen geben. Am Ende des 

Newsletters finden Sie auch noch einen wichtigen 

Hinweis zum Nichtinkrafttreten des verlustnutzungs

privilegs (§ 8c Abs. 2 KStG) für venture Capital 

Gesellschaften. 

KuRzfRisTigE ziElE füR DiE 
uNTERNEhMENsBEsTEuERuNg
Die Koalition will mit Hilfe des Sofortprogramms den 

Unternehmen und banken in der Krise helfen und 

steuerliche Wachstumshemmnisse beseitigen. Die 

Umsetzung des Programms soll laut Koalitionsver

trag und dem aktuellen Gesetzesvorhaben zum 1. 

Januar 2010 wirksam werden. Als Kernpunkte sol

len die verlust  und Zinsabzugsbeschränk ungen 

sowohl für internationale Konzerne als auch für mit

telständische Unternehmen entschärft werden. Im 

Einzelnen bestehen die vorhaben darin:

bei den Verlustabzugsbeschränkungen:

· bei Anteilsübertragungen die bestehende zeit

liche beschränkung bei der Sanierungsklausel 

zur verlustnutzung zu beseitigen,
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· einen verlustabzug bei Um strukturierungen innerhalb 

verbundener Unternehmen  soweit erforderlich – wie

der zuzulassen (“Konzernklausel“), und

· als Neuerung, den verlust übergang in Höhe der stillen 

reserven zuzulassen;

bei den Zinsabzugsbeschränkungen (“Zinsschranke“):

· die nur noch 2009 geltende höhere Freigrenze von 3 

mio. Euro dauerhaft einzuführen, 

· die “unselige“ Eigenkapital  “EscapeKlausel“ für 

Konzerne zu überarbeiten und anwendbar zu machen, 

und

· als neue regelung, einen EbITDAvortrag rückwir

kend ab dem Jahr 2007 für einen Zeitraum von jeweils 

fünf Jahren einzuführen, um auch bei Konjunktur

schwankungen den Zinsabzug für die Unternehmen 

planbar zu machen; sowie 

bei den grenzüberschreitenden Leistungs beziehungen:

· so schnell wie möglich die negativen Auswirkungen 

der Neuregelung zur Funktionsverlagerung auf den 

Forschungs und Entwicklungsstandort Deutschland 

zu beseitigen.

Wei tere w icht ige Änderungen in d iesem bere ich 

beinhalten: 

· die Wiedereinführung des Wahlrechts zur Sofortab

schreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 

Euro oder, als Neuerung, die Poolabschreibung für 

alle Wirtschaftsgüter zwischen 150 und 1.000 Euro,

· eine Erweiterung der mög lichkeiten der mitarbeiterka

pitalbeteiligung. Die mitarbeiter sollen in Zukunft auch 

durch Entgelt umwandlung Anteile an ihren Unter

nehmen steuerbegünstigt erwerben können. 

Des Weiteren hat sich die regierung zur Erhöhung der 

Planungssicherheit auf Seiten der Unternehmen und der 

Finanzverwaltung wieder einmal dem Gedanken der zeit

nahen betriebsprüfung verpflichtet. Nach ihrer vorstellung 

sollen betriebsprüfungen generell innerhalb von fünf Jah

ren nach beginn bzw. dann abgeschlossen sein, wenn die 

neue betriebsprüfung beginnt. Ob dieses vorhaben in der 

verwaltungspraxis durch führbar ist, bleibt abzuwarten. 

Weiterhin wird überprüft, die Gebühren pflicht für die ver

bindliche Auskunft auf wesentliche und aufwändige Fälle 

zu beschränken. Außerdem steht eine Überprüfung des 

Kontenabrufverfahrens bei den Kapitaleinkünften bevor. 

Im bereich der Gewerbesteuer soll das angekündigte 

Sofortprogramm eine reduzierung der gewerbesteuerli

chen Hinzurechnungen von Immobilienmiet zahlungen von 

derzeit 65 % auf 50 % beinhalten. Angestrebt ist auch hier 

eine Änderung zum 1. Januar 2010. Der reduzierte betrag 

würde zwar bei weitem nicht die von der Immobilienwirt

schaft geforderte Gleichbehandlung mit den mobilien

mieten bzw. – leasingzahlungen bedeuten. Er gäbe aber 

zunächst einmal eine 15 %ige Entlastung in diesem wichti

gen Investmentbereich. 

MiTTElfRisTigE ziElE füR DiE 
uNTERNEhMENsBEsTEuERuNg
Es ist weiterhin das erklärte Ziel der neuen bundesregie

rung, mit ihrer Steuerpolitik den Standort Deutschland zu 

stärken. Neben dem Sofortprogramm soll das Unterneh

menssteuerrecht weiter modernisiert und international 

wettbe werbsfähig gemacht werden. 

Erfreulicherweise beabsichtigt sie auch, den Holding

standort Deutschland weiter zu stärken. Die bedeutenden 

Neuerungen, die einer Prüfung unterzogen werden, sind  

u. a.:

· eine Neuregelung der verlustver rechnung,

· d ie  g renzüberschre i tende be  s teue rung von 

Unternehmenserträgen,

· die Einführung eines modernen Gruppenbesteu 

erungssystems (“Group relief“) anstelle der bishe

rigen nur nationalen Organschaftsregelung, und 

· die Problematik der zweifachen besteuerung von 

Unternehmenserträgen auf der Ebene der Unterneh

men und den Anteilseignern einerseits und der nur 

einfachen besteuerung der Erträge aus risikoarmen 

Zinsprodukten andererseits. 
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Die bundesregierung stellt sich damit den steuerlichen 

Herausforderungen in unserer wirtschaftlich globalen Zeit. 

Die vorgetragenen vorhaben, insbesondere zum “Group 

relief“, tragen der International isierung des Steuerrechts 

rechnung. Es bleibt abzuwarten, ob und wann diese vor

haben umgesetzt werden. 

Weiterhin soll ein erneuter vorstoß zur längst überfälli

gen Abschaffung der Gewerbesteuer durch eine Prüfung 

der Neuordnung der Gemeindefinanzierung erfolgen. Die 

vorstellungen der neuen regierung laufen darauf hin

aus, dass der Ausgleich durch einen höheren Anteil der 

Gemeinden an der Umsatzsteuer und einen kommunalen 

Zuschlag auf die Einkommen oder Körperschaftsteuer mit 

eigenem Hebesatz herbeigeführt werden soll. Abzuwarten 

ist, ob ein solches Zuschlagsverfahren in der Praxis effek

tiv auszugestalten ist und die Gemeinden ein solches ver

fahren überhaupt mittragen werden. 

bei der Grunderwerbsteuer soll eine Konzernklausel die 

Umstrukturierung von Unternehmen erleichtern. 

gEplANTE äNDERuNgEN BEi DER 
EiNKOMMENsTEuER
Das motto der bundesregierung besteht hier in einem 

“mehr Netto vom brutto“. 

Erreicht werden soll dieses Ziel u. a. durch:

· eine Erhöhung des Kinderfreibetrags in einem ersten 

Schritt zum 1. Januar 2010 auf 7.008 Euro und des Kin

dergelds um 20 Euro pro Kind,

· den Umbau des Einkommen steuertarifs zu einem 

 Stufentarif, um der gegenwärtigen kalten Progression 

ent gegenzuwirken. Der Tarif soll zum 1. Januar 2011 in 

Kraft treten,

· die Wiedereinführung des steuerlichen Abzugs priva

ter Steuerberatungskosten,

· eine Überprüfung der Angemessenheit der besteu

erung des geldwerten vorteils aus der Privatnutzung 

betrieblicher Fahrzeuge (“1 % regelung“), und 

· die erweiterte Absetzbarkeit der Krankenversiche 

rungsbeiträge. 

Dabei soll eine steuerliche Entlastung insbesondere für 

die unteren und mittleren Einkommensbereiche sowie für 

Familien mit Kindern in einem Gesamtvolumen von 24 mrd. 

Euro im Laufe der Legislaturperiode umgesetzt werden.

ERBsChAfTsTEuER: DiE NOTwENDigE 
REfORM DER REfORM 
besonders die Neuregelungen und Erfordernisse zur steu

erfreien Unter nehmensnachfolge bei Weiterführung des 

Unternehmens stellt die Praxis und die betroffenen vor 

zum Teil unlösbare Probleme. Die Einhaltung der Lohnsum

men, die Fortführungsfristen der Unternehmen oder der 

unschädliche Austausch von betriebsvermögen sind u.E. 

nicht haltbar und werden auch von der Koalition der Über

prüfung unterworfen. Es wird geplant, die Erbschaftsteuer 

zu entbürokratisieren sowie planungssicherer und mittel

standsfreundlicher zu gestalten. 

Ziel ist es:

· die bedingungen für die Unternehmensnachfolge kri

senfest auszugestalten,

· Zeiträume für die Weiterführung des Unternehmens zu 

verkürzen, und 

· die erforderlichen Lohnsummen abzusenken.

Außerdem soll mit den Ländern geprüft werden, ob die 

Erbschaftsteuer hinsichtlich der Steuersätze und Frei

beträge regionalisiert werden könnte.

uMsATzsTEuER

Im bereich der Umsatzsteuer will die neue bundesre

gierung vor allem den Steuer betrug bekämpfen. Über

legt wird dabei, eine Umstellung auf die Istbesteuerung 

sowohl auf Seiten des Leistungserbringers und – empfän

gers vorzunehmen.

Daneben wird Handlungsbedarf bei den ermäßigten mehr

wertsteuersätzen ge sehen. Hier sind wohl für einige Tat

bestände Erhöhungen zu erwarten. Für das Hotelgewerbe 

wird dagegen eine Her absetzung auf 7% anvisiert. 
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KEiN VERlusTNuTzuNgspRiVilEg BEi 
wAgNisKApiTAlgEsEllsChAfTEN
Nach der am 30. September 2009 ge troffenen Entschei

dung der EUKommission tritt das mit dem moraKG ein

geführte verlustnutzungsprivileg des § 8c Abs. 2 KStG für 

venture Capital Gesellschaften nicht in Kraft. Die Kommis

sion sieht die regelung als eine mit dem Gemeinschafts

recht unvereinbare beihilfe an. Zu beachten ist, dass kein 

vertrauensschutz für bereits erfolgte Erwerbe besteht. 

Eine Gestaltungsbe ratung ist daher dringend anzuraten. 
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